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190 Verordnung zur Änderung  
 der Verordnung über die Zuständigkeiten  
 nach dem Infektionsschutzgesetz

Vom 2. Juni 2021

Aufgrund des § 54 Satz 1 des  Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 
(BGBl. I S. 1174), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

§ 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz vom 12. September 2016 
(Amtsbl. I S. 856), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 22. April 2021 (Amtsbl. I S. 1050), wird wie 
folgt geändert:

1.  In Absatz 5 wird die Angabe „7 und 8“ durch die 
Angabe „8 und 9“ ersetzt.

2.  In Absatz 6 wird die Angabe „4 und 5“ durch die 
Angabe „5 und 6“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 2. Juni 2021

Die Regierung des Saarlandes:

Der Ministerpräsident

Hans

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,  
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa

Der Minister der Justiz

Strobel

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann

Die Ministerin für Bildung und Kultur

Streichert-Clivot

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz

Jost

191 Änderung der Verordnung  
 zu Hygienerahmenkonzepten auf der  
 Grundlage der Verordnung zur Corona-Pandemie

Vom 2. Juni 2021

Aufgrund § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 und § 28a und § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174), und 
§ 5 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes vom 
2. Juli 1969 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. März 1997 (Amtsbl. S. 410), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I 
S. 358), in Verbindung mit § 5 Absatz 3 der Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 21. Mai 
2021 (Amtsbl. I, S. 1430), in der jeweils gültigen Ab-
lösungsfassung, verordnet das Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie im Einvernehmen 
mit der Staatskanzlei, dem Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr, dem Ministerium für 
 Inneres, Bauen und Sport, dem Ministerium für Bil-
dung und Kultur und dem Ministerium für  Umwelt und 
Verbraucherschutz:

Artikel 1

Die Verordnung zu Hygienerahmenkonzepten auf der 
Grundlage der Verordnung zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie vom 16. April 2021 (Amtsbl. I S. 965), 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Mai 
2021 (Amtsbl. I S. 1478), wird wie folgt geändert:

1. § 47 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe m wird wie 
folgt gefasst:

„m.  auch bei Schauspiel- und Tanzproben ist ein 
Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Die 
Abstände können durch alternative Schutz-
maßnahmen verringert werden. Besonders 
intensive körperliche Anstrengungen sind zu 
vermeiden. Im Rahmen von gewerblichen 
Kulturangeboten sind die Auftretenden (z. B. 
Schauspieler*innen eines Theaterensemb-
les) wie Arbeitnehmer einzustufen, die den 
Mindestabstand im Rahmen ihrer Aufführung 
auch unterschreiten dürfen, sofern zusätz-
liche Schutzmaßnahmen wie beispielsweise 
Schnelltests oder feste Gruppen im Hygiene-
konzept der Einrichtung festgelegt wurden.“

2. § 47 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe i wird wie 
folgt gefasst:

„i.  auch bei Schauspiel- und Tanzproben ist ein 
Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Die 
Abstände können durch alternative Schutz-
maßnahmen verringert werden. Besonders 
intensive körperliche Anstrengungen sind zu 
vermeiden. Im Rahmen von gewerblichen 
Kulturangeboten sind die Auftretenden (z. B. 
Schauspieler*innen eines Theaterensemb-
les) wie Arbeitnehmer einzustufen, die den 
Mindestabstand im Rahmen ihrer Aufführung 


